
1 Werbeanlagen gemäß § 50 NBauO 

1.1 Gemäß § 84 (3) Nr. 2 NBauO sind Werbeanlagen nur an der Stätte ihrer Leistung und nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer Größe von insgesamt maximal 1,5 m2 je
Leistungsstätte zulässig. 

1.2 Werbeanlagen sind an Einfriedungen sowie auf Dachflächen und Schornsteinen unzulässig. Sie 
dürfen an Gebäuden nur unterhalb der gebauten Traufhöhe angebracht werden. 

1.3 Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind unzulässig. 

1. Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des gemäß § 11 BauNVO festgesetzten Sonstigen Sondergebietes (SO) mit der Zweckbe-
stimmung “Flugzeughallen Verkehrslandeplatz“ sind ausschließlich die folgenden Nutzungen oder 
Anlagen zulässig: 

Tower, Flugzeug-Hangars, Betankungsanlagen für Flugzeuge, Vereinshaus für Flugsportvereine mit 
Gastronomie, sanitäre Anlagen, Flugzeugstellplätze, Pkw-Stellplätze, Zufahrten und Wege, Löschtei-
che, Kinderspielplatz, flugtechnische Einrichtungen, Nebenanlagen gem. §14 BauNVO. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die gemäß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO in den Baugebieten festgesetzte Oberkante der Gebäude (OK) gilt 
als Höchstgrenze und darf nur von untergeordneten Gebäudeteilen, wie z.B. Schornsteinen, Erkern, 
Antennen, Fahrstuhlaufbauten und Lüftungsanlagen überschritten werden. 

Als Bezugspunkt gemäß § 18 (1) BauNVO für die festgesetzte Höhe gilt die Oberkante des Fertig-
fußbodens im Erdgeschoss (auf Geländeniveau, ohne Sockel). 

3.  Überbaubare Grundstücksfläche 

In dem Sondergebiet ist gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB die Errichtung von Hochbauten jeglicher Art 
ausschließlich innerhalb der durch Baugrenzen bestimmten Bauteppiche bis maximal zur jeweils 
festgesetzten Grundfläche (GR) zulässig. 

Die Anlage von Flugzeugstellplätzen, Pkw-Stellplätzen, Zufahrten, Wegen und sonstigen befestigten 
Flächen ist einschließlich der Grundfläche von vorgenannten Hochbauten auf bis zu maximal 60% 
der Grundstücksfläche in dem Sondergebiet zulässig. 

4.  Abweichende Bauweise 

In dem Sondergebiet sind Gebäude gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) BauNVO entspre-
chend der offenen Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO ohne Längenbegrenzung zu errichten. 

5.  Verkehrsflächen 

In dem Sondergebiet sind Verkehrsflächen gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB in wasserundurchlässiger 
Bauweise ausschließlich für Hauptwege von Luftfahrzeugen zulässig. Dazu zählen die gemäß § 9 (1) 
Nr. 4 BauGB festgesetzten befestigten Flächen des Vorfeldes (VFb). 

Innerhalb der festgesetzten unbefestigten Flächen des Vorfeldes (VFu) sind Verbindungswege zwi-
schen angrenzenden Flugzeughallen und dem Rollweg in wasserundurchlässiger Bauweise zulässig. 
Die Verbindungen sind auf jeweils kürzeste Entfernung in maximal 4 m Breite anzulegen. Je 15 m 
Hallenlänge ist maximal ein Verbindungsweg zulässig. 

In dem Sondergebiet  sind Zufahrten, Wege und Stellplätze, die ausschließlich dem Kfz-Verkehr die-
nen, nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig. 

Die an das Vorfeld angrenzenden, gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB festgesetzten Kfz-Stellplätze (St) sind
gemäß § 9 (1) Nr. 25a durch Rasenansaat einzugrünen und dauerhaft mit geschlossener Vegetati-
onsdecke zu unterhalten. 

6. Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und zum Er halt von Gehölzen 

Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzten Flächen mit Bindung für Bepflanzungen 
und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen an den Rändern des Son-
dergebiets ist der Gehölzbestand dauerhaft zu unterhalten. Bäume und Sträucher sind dauerhaft 
raumbildend so zu unterhalten, dass in der Vegetationsperiode ein bis 7 m Höhe blickdichter Grün-
saum gegeben ist. Lückige Bestände sind bis spätestens zur nächsten Vegetationsperiode durch 
Nachpflanzungen standortheimischer Gehölzarten zu ergänzen. 

Die entsprechend mit Bindung für Bepflanzung und Erhaltung von Gehölzen festgesetzten Flächen 
im Umfeld des Feuerlöschteiches sind dauerhaft in extensiver Pflege zu unterhalten. 

7. Ausgleichsfläche 

Gemäß § 9 (1a) BauGB wird eine externe Ausgleichsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft 
innerhalb des Teil-Geltungsbereichs des Bebauungsplans in der Gemarkung Holthusen II, Flur 2, 
Flurstück 5/3 festgesetzt. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft ist mageres, artenreiches Grünland zu entwickeln. Das Grünland ist 
dauerhaft extensiv zu nutzen und zu unterhalten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und organi-
schen und mineralischen Düngern ist unzulässig. Entlang des Grabens an der Nordseite sind punk-
tuell standortgerechte, heimische Straucharten zu pflanzen. Es ist autochthones Pflanzgut zu ver-
wenden. 

Es gelten folgende Rechtsgrundlagen: 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 

 Gemäß § 245 c Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus der Bekanntmachung im Bundes-
gesetzblatt vom 12.05.2017 können abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1 Verfahren nach 
diesem Gesetz, die förmlich vor dem 13.05.2017 eingeleitet worden sind, nur dann nach den 
vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger der öffentlichen Belange nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden ist. § 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt. 

 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger der öffentlichen Belange 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 wurde am 19.05.2016 und somit vor dem 16.05.2017 durchgeführt. 

 Das Verfahren wird demnach nach den vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschriften 
abgeschlossen. 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), die zuletzt  durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden 
ist; 

3. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), die zuletzt  
durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist; 

4. Nds. Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert durch §4 
des Gesetzes vom 06.04.2017 (Nds. GVBl. S. 116); 

5. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48); 

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Uelzen  (WSG) sind sämtliche Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen im Plangebiet  der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis Uelzen 
anzuzeigen. Baumaßnahmen unterliegen der Genehmigungspflicht. Die Verwendung bzw. Lagerung 
wassergefährdender Stoffe unterliegt Beschränkungen und ist anzeige- bzw. genehmigungspflichtig. 
Insbesondere werden folgende Hinweise gegeben: 

1. Die gemäß der WSG-Verordnung festgelegte Begrenzung der erlaubten Menge an gelagerten 
wassergefährdenden Stoffe ist zu beachten. 

2. Die Vorgaben der RiStWag (Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten) sind anzuwenden. 

3. Für die Befestigung von Straßen, Wegen und Parkplätzen dürfen nur Stoffe verwendet 
werden, die der Anforderung nach LAGA M20 „z0“ entsprechen. 

Präambel 

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 58 (2) Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) - jeweils in der zurzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Gemeinde 
Gerdau diesen Bebauungsplan Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen mit örtlichen Bauvor-
schriften nach § 84 NBauO, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 
Festsetzungen sowie der nachfolgenden Örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung am ..................
als Satzung beschlossen. 

Gerdau, den............................... ......................................
Bürgermeister

 

Verfahrensvermerke 
 

Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Gerdau hat in seiner Sitzung am 07.04.2016 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen mit örtlichen Bauvorschriften 
nach § 84 NBauO beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 
.................. ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Gerdau, den............................... .......................................
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Gerdau hat dem Entwurf des Bebauungsplans Flugzeug-
hallen Verkehrslandeplatz Uelzen mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO und der Begrün-
dung sowie seiner öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zugestimmt. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ............... ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung sowie wesentliche bereits vorliegende um-
weltbezogene Stellungnahmen haben vom ............... bis .............. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen. 

Gerdau, den............................... .......................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Gerdau hat den Bebauungsplan Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen
mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO, nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB, in seiner Sitzung am ............... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlos-
sen. 

Gerdau, den............................... .......................................
Bürgermeister

Inkrafttreten 

Im Amtsblatt des Landkreises Uelzen vom ……….. ist bekannt gemacht worden, dass der Bebau-
ungsplan Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO
beschlossen worden ist. Der Bebauungsplan ist damit am .……….. rechtsverbindlich geworden. 

Gerdau, den............................... ........................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften  

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Bebauungsplans Flugzeughallen Verkehrslande-
platz Uelzen mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO sind die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans, die Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und Mängel des Abwä-
gungsvorganges nicht geltend gemacht worden. 

Gerdau, den............................... .......................................
Bürgermeister

Planunterlage 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab: 1 : 1000, Stand: ………….. 
Quelle: Auszug aus den Geodatenbasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung °,   
©2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) 

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Die Verwendung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke 
und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbe-
hörde zulässig (§ 5 Abs. 3 des  Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen 
(NVermG). 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
…………..). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei mög-
lich. 

Uelzen, den............................... ………………………………

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplans Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen mit örtlichen Bauvor-
schriften nach § 84 NBauO wurde im Auftrag der Gemeinde Gerdau ausgearbeitet von: 

P3 Planungsteam GbR mbH, Ofener Straße 33a, 26121 Oldenburg 

Oldenburg, den............................... .......................................
Planverfasser


